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Der Wunsch von Interessierten, in das Teilnehmerverzeich-
nis Einsicht zu nehmen, sorgt in der Praxis immer wieder für 
Unsicherheit: „Darf das Teilnehmerverzeichnis rausgegeben 
werden?“ – „Wer darf reinschauen?“ oder „Muss eine Kopie 
versendet werden?“ sind die üblichen Fragen.

Wer darf wann, wo, wie und  
wie lange Einsicht nehmen?

Wie immer kann ein Blick ins Aktiengesetz 
hier erste Hilfe leisten. § 129 Absatz 4 
 bestimmt die Publizität des Teilnehmerver
zeichnisses. Demnach ist ein Teilnehmer
verzeichnis vor der ersten Abstimmung 
allen  Teilnehmern zugänglich zu machen, 
und auf Verlangen ist jedem Aktionär bis zu 
zwei Jahre nach der Hauptversammlung 
Einsicht in dieses zu gewähren.

Es lassen sich also zwei Zeitintervalle 
unter scheiden: während der Hauptver
sammlung und nach der Versammlung.

Während der  
Hauptversammlung

Das Teilnehmerverzeichnis ist vor der 
ersten Abstimmung zugänglich zu 
machen
Ganz unstreitig ist mit „erster“ Abstimmung 
jede Abstimmung gemeint. Es soll also nicht 

darauf ankommen, ob die erste Abstim
mung zu Beschlussvorschlägen der veröf
fentlichten Tagesordnung erfolgt oder ob ein 
kurzfristig eingebrachter Antrag zur Ge
schäftsordnung (z.B. Abwahl des Versamm
lungsleiters) zur Abstimmung gestellt wird. 
Liegt das Teilnehmerverzeichnis noch nicht 
vor, muss der Versammlungsleiter die 
 Versammlung bis zur Fertigstellung des 
 Verzeichnisses unterbrechen. Um derartige 
Unterbrechungen möglichst zu vermeiden, 
sollte die Registration der Aktionäre bei 
streitig erwarteten Hauptversammlungen 
im sogenannten „Frontoffice“ erfolgen. Hier 
wird jeder Aktionär im Moment des Zugangs 
sofort in die Datenbank gebucht, so dass zu 
jeder Zeit ein aktuelles Teilnehmerverzeich
nis abgerufen werden kann. Bei der Regist
ration im sogenannten „Backoffice“ werden 
die Eintrittskarten der zugehenden Aktionäre  
erst gesammelt und dann mit zeitlicher 
 Verzögerung in der EDV verarbeitet. 

Das Teilnehmerverzeichnis ist 
zugänglich zu machen
„Zugänglich machen“ bedeutet, dass das 
ausgedruckte Verzeichnis zur Einsicht der 
Aktionäre ausgelegt wird. Ausdrücklich 
nicht verlangt das Gesetz, dass der Ver
sammlungsleiter eine Zusammenfassung 
des Teilnehmerverzeichnisses verkündet 
(„Vom Grundkapital der Gesellschaft sind 
derzeit xxx Aktien bzw. yy Prozent vertre
ten.“). In den Aktienrechtskommentaren 
herrscht Einigkeit, dass die Einsichtnahme 
für die Aktionäre zeitnah möglich sein 
muss. Je nach Anzahl der anwesenden 
 Aktionäre sollten also entsprechend meh
rere Kopien des Verzeichnisses ausgelegt 
werden. Den Zeitpunkt der Zugänglich
machung des erstellten Teilnehmer
verzeichnisses kann die Gesellschaft 
selbst bestimmen. Einige Minuten vor der 
ersten Abstimmung sollten ausreichend 
sein.

Fragen und Antworten rund um das Teilnehmerverzeichnis
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Einsicht nehmen dürfen „alle  
Teilnehmer“. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass Gäste oder gar  
zuge lassene Pressevertreter  
das Verzeichnis ausgehändigt  
bekommen.

Wer darf in das Teilnehmerverzeichnis 
Einsicht nehmen?
Einsicht nehmen dürfen „alle Teilnehmer“. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gäste 
oder gar zugelassene Pressevertreter das 
Verzeichnis ausgehändigt bekommen. Mit 
„allen  Teilnehmern“ ist vielmehr gemeint, 
dass  anwesenden Aktionären oder Aktio
närsvertretern dieses Recht zusteht. 
Üblicher weise weist sich dieser Personen
kreis durch Stimmkarte oder block etc. 
aus. Der Betreuer  der auslagepflichtigen 
Unterlagen während der Hauptversamm
lung sollte also darauf hingewiesen wer
den, dass er strikt vor jeder Herausgabe 
des Verzeichnisses die nötige Berechti
gung prüft. Andernfalls würde ein Verstoß 
gegen das Persönlichkeitsrecht der anwe
senden Aktionäre bzw. gegen datenschutz
rechtliche Bestimmungen (Das Teilnehmer
 verzeichnis enthält personen bezogene 
 Daten!) in Frage kommen.

Muss das Teilnehmerverzeichnis 
ausgedruckt vorliegen?
Nein, seit einigen Jahren kann auf die 
 Auslage des Teilnehmerverzeichnisses in 
ausgedruckter Papierform verzichtet und 
stattdessen ein ITgestütztes „OnlineTeil
nehmerverzeichnis“ angeboten werden. 
Hier wird das aktuelle Verzeichnis über 
 Monitore den Aktionären zugänglich 
 gemacht. Häufig wird dies durch eine Such
funktion ergänzt, um den eigenen Datensatz 
im Verzeichnis durch Scan der Stimmkarte 
oder des Stimmblocks anzuzeigen. Aber 
auch in das OnlineTeilnehmerverzeichnis 
dürfen ausschließlich Aktionäre oder Aktio
närsvertreter Einsicht nehmen. Auch hier 
sollten, abhängig von der Teilnehmerzahl, 
mehrere Monitore vorgehalten werden.

Haben Aktionäre Anspruch auf eine Kopie 
des Teilnehmerverzeichnisses?
Grundsätzlich ja! Jedoch wird man dem 
Aktio när eine Kopie nicht sofort während 
der laufenden Hauptversammlung aushän
digen müssen. Ausreichend ist es sicher
lich, die Adresse des Aktionärs aufzu
schreiben und den Versand (ggf. gegen 
Kostenerstattung) nach der Hauptver
sammlung vorzunehmen.

Dürfen Aktionäre Abschriften oder gar 
Fotografien vom Teilnehmerverzeichnis 
anfertigen?
Sofern sichergestellt ist, dass nur berech
tigte Aktionäre oder Aktionärsvertreter 
sich Abschriften oder Fotos (z.B. mit dem 
Smartphone) erstellen, ist dies zulässig.

Nach der Hauptversammlung

Wie lange ist das Teilnehmerverzeichnis 
aufzubewahren?
Das Gesetz verlangt, dass Aktionäre bis zu 
zwei Jahre nach der Hauptversammlung in 
das Teilnehmerverzeichnis Einsicht 
 nehmen können. Folglich muss das Teil
nehmerverzeichnis mindestens für diese 
Frist aufbewahrt werden. In der Praxis wird 
es intern noch länger vorgehalten. Bei
spielsweise kann die Nichtigkeit eines 
Hauptversammlungsbeschlusses bis drei 
Jahre nach Beschlusseintragung geltend 
gemacht werden.

Wer darf nachträglich in das 
Teilnehmerverzeichnis Einsicht nehmen?
Diese Möglichkeit ist ausschließlich Aktio
nären vorbehalten. Die Gesellschaft muss 
also vor Herausgabe der Daten die Aktio
närseigenschaft z.B. anhand eines  aktuellen 
Depotauszugs prüfen. Unerheblich ist, ob 
der Aktionär zum Zeitpunkt der fraglichen  
Hauptversammlung bereits Aktionär der 
Gesellschaft war.

Können Aktionäre verlangen, eine Kopie 
des Teilnehmerverzeichnisses übersandt 
zu bekommen?
Die Aktienrechtskommentatoren bejahen 
dies überwiegend. Begründet wird dies 
 damit, dass bis vor einigen Jahren das 
 Verzeichnis als Anlage zum Hauptver
sammlungsprotokoll zum Handelsregister 
eingereicht wurde und somit der Aktionär 
die Möglichkeit hatte, (kostenpflichtige) 
Abschriften zu erhalten. Die Gesellschaft 
ist jedoch berechtigt, die Kosten für Kopien  
und Versand dem Aktionär weiter zu 
 berechnen.

Teilnehmerverzeichnis vs. 
Präsenzliste

Zum Schluss noch eine Klarstellung. 
 Vielfach wird statt dem Begriff „Teilnehmer
verzeichnis“ der Begriff „Präsenzliste“ ver
wendet. Dieser Begriff wird im Aktienrecht 
jedoch nicht erwähnt. Vielmehr bezeichnet 
die „Präsenzliste“ eine neben dem Teilneh
merverzeichnis geführte Liste, die bei 
 Anwendung des Subtraktionsverfahrens  
zeitlich exakt Zu und Abgänge festhält, um 
zum Zeitpunkt der Abstimmung die zu
grunde liegende „Präsenz“ zu bestimmen. 
Die den Aktionären während und nach der 
Hauptversammlung zugänglich zu 
 machenden Ausdrucke sollten in jedem Fall 
mit „Teilnehmerverzeichnis“ überschrie
ben sein.
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